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2. der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württem-
berg, 

3. die Stadt Mannheim, 

4. die Stadt Karlsruhe. 

(2) Das Landesamt für Besoldung Baden­
Württemberg kann als Landesfamilienkasse die Aufgaben 
nach § 72 Abs. 1 des (EStG) 
für andere Familienkassen für Bedienstete des Landes und 
für vom Land errichtete Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts wahrnehmen. soweit 
ihm diese Aufgaben von den Einrichtun­
gen übertragen werden. 

(3) Der Kommunale Vel·soJf.gumgsv(!rband Baden-Würt-
temberg kann als Landesfamilienkasse die Aufgaben nach 
§ 72 Abs.l EStG für die nicht in Absatz 2 genannten Kör­
perschaften, Anstalten und des öffentlichen 
Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, wahr-
nehmen, von den entsprechen­
den Einrichtungen Übl;)rtlraJ;!:en werden. Die Absätze 4 und 
5 bleiben unberührt. 

(4) Pür die nicht in Absatz 2 genannten Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit Sitz 
im Rhein-Neckar-Kreis sowie in den Stadtkreisen Mann­
heim und Heidelberg, die der Aufsicht des Landes unter­
stehen, kann auch die Stadt Mannheim als Landesfamili­
enkasse die Aufgaben nach § 72 Abs. I EStG wahrneh­
men, soweit ihr diese von den entsprechenden 
Einrichtungen übertragen werden. 

(5) Für die nicht in Absatz 2 genannten Körperschaften, 
Anstalten und des öffentlichen Rechts mit Sitz 
im Landkreis Karlsruhe sowie im Stadtkreis Karlsruhe. 
die der Aufsicht des Landes unterstehen. kann auch die 
Stadt Karlsruhc als Landesfamilienkasse die Aufgaben 
nach § 72Abs.l EStG wahrnehmen, soweit ihrdieseAuf-
gaben von den enltsprcchclndf!n Einrichtungen übertragen 
werden. 

§2 

(l) Dic der Aufgaben nach § lAbs. 2 bis 5 
erfolgt durch schriftliche Vereinbarung zwischen der 
übertragenden Familienkasse und der betreffenden Lan­
desfamiljenkasse. In der Vereinbarung ist auch die Kos­
tentragung zu 

(2) Die Landesfamilienkasse tritt in die Rechtsstellung der 
übertragenden Familienkasse ein. 

(3) Pamilienkasse zeigt die Übertragung 
der Aufgaben elen betroffenen Kindergeldberechtigten so­
wie dem Bundeszentralamt für Steuern an. 

§3 

Diese Ver'onlm:lI1g tritt am Tage nach ihrer Verktindlung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 19. Mai 2008 STRATTHAUS 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Stuttgart über das Naturschutzgebiet 

»Bergrutsch am Kirchsteig bei Urbach« 

Vom 7. Mai 2008 

Auf Grund von 26,36 Abs. 4 und 73 Abs. 3 des Geset­
zes zum Schutz der Nat.ur, zur Pflege der Landschaft und 
über die in der freien Landschaft (Na­

NatSchG) in der Fassung vom 13. De­
zember 2005 (GB1. S. 745), berichtigt im Gesetzblatt vom 
20. Oktober 2006, S. 319, sowie § 28 Abs. 2 des Landes-
jagdgesetzes in der Fassung vom I.Juni 1996 
(GBI. S. zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 11. Oktober 2007 (GBL S. 473) wird verordnet: 

§ I 

Erklärung zum Schutzgebiet 

(I) Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet 
der Gemeinde Urbach. Rems-Murr-Kreis, werden zum 
~aturschlltz;get)iet erklärt. Das Narurschutzgcbiet führt 

die »Bergrutsch am Kirehsteig bei Urbach«. 

(2) Das Naturschutzgebiet ist zugleich Teil eines 
Sclllut~~geblets im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG des 
Rates vom 2. April 1979 über elie Erhaltung der wild­
lebenden Vogelarten (VogelschutzrichtJinie) (ABI. EG 
Nr. L 103 S.l). zuletzt geändert durch Verordnung 
Nr.807/2003 des Rates vom 14. April 2003 (ABI. EG 
Nr. L ] 22 S. 36). 

§2 

Schut::.gegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 
4.31 ha. 

(2) Das Naturschutzgebiet umfasst nach dem Stand vom 
25. Oktober 2005 auf dem Gebiet der Gemeinde Urbach, 
Gemarkung Oberurbach, teilweise das Gewann Kirch-

Es liegt oberhalb des an einem süd-
westexponierten Hang am Rande des Welzheimer Waldes. 

(3) Das NaturSChutzgebiet ist in einer Übersichtskarte des 
Regienmgspräsidiums Stuttgart vom 25. Oktober 2005 im 
Maßstab 1: 25 000 mit einer roten Linie 
umgrenzt und flächig rot punktiert sowie in einer Detail­
karte des Regierungspräsidiums vom 25. Okto­
ber 2005 im Maßstab 1: 1000 mit durchgezogener roter, 
rot angeschummerter Linie Die Karten sind 
Bestandteil der Verordnung. Die Verordnung mit Karten 
wird beim Regierungspräsidium in Stuttgart und 
beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis in Waiblingen auf 
die Dauer von zwei Wochen, am Tag nach Ver­
kündung dieser Verordnung im Gesetzblatt, zur kostenlo­
sen Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten 
öffentlich ausgelegt. 

(4) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf eier Ausle­
gungsfrist bei den in Absatz 3 Satz 3 bezeichneten Stellen 
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zur kostenlosen Einsicht durch jcdem1ann während der 
Sprechzeiten me~der.e:ele.l2~t. 

Schutz::;"1!eck 

(1) Schutzzweck ist der Erhalt des durch gravitative Mas­
senverlagerungen AugenbJicksleistung neu ent­
standenen geomorphologischen Formenschatzes als be­
sonders schützenswerter Geotop 

- aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen und cli­
daktischen Gründen 

wegen seiner besonderen Eigenart, AtlSprä~!;Url.e: und 
Seltenheit sowie 

wegen seiner für das Landschaftsbild in 
Verbindung mit seiner heimatkundlichen tiedeilltung. 

(2) Schutzzweck ist auch die Erhaltung der im Gebiet 

vorkommenden Arten nach Anhang I der Vogelscl1utz-
richtlinie. 

§4 

V'erbote 

Es ist verboten, das Naturschutzgebiet zu betreten oder zu 
befahren. Darüber hinaus sind alle Handlungen verboten, 
die zu einer Veränderung oder nachhaltigen 
Störung im oder seines Naturhaushalts oder 
zu einer Beeinträchtigung der wissenschaftlichen For­
schung führen oder führen können. Insbesondere ist ver­
boten 

1. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu entneh-
men, zu oder zu zennören; 

2. Standorte besonders geschützter Pflanzen durch Aufsu-
ehen, Filmen oder ähnliche Handlungen 
zu oder zu zerstören: 

3. Tiere einzubringen. wild lebenden Tieren nachzustel­
len, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, Eier oder 
Nester oder sonstige Brut-. Wohn- oder Zufluchtsstät­
ten dieser Tiere zu entfernen. zu beschädigen oder zu 
zerstören: 

4. wild lebende Tiere an ihren Nist-, Brut-. Wobn- oder 
Zufluchtsstätten durch Aufsucben. Fotografieren, Fil­
men oder ähnliche Handlungen zu stören; 

5. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung in 
geltenden Fassung zu errichten oder der Er­

,·,,..htllnn gleichgestellte Maßnahmen durchzuführen: 

6. Straßen. Wege, Plätze oder Verkehrsanlagen 
an:wleg,en, Leitungen zu oder Anlagen dieser 
Art zu verändern; 

7. fließende oder stehende Gewässer anzulegen. zu besei­
oder zu verändern sowie Entwässerungs- oder an­

dere Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasserhaus­
halt verändern: 

8. die Bodengestalt zu verändern. insbesondere durch 
Abgrabungen oder Aufschüttungen oder sonstige Maß­
nahmen. die den entstandenen Fomlcnschatz beein­
trächtigen könnten: 

9. Luftfahrzeuge aller Art zu betreiben. insbesondere das 
Starten lind Landen von Luftsportgeräten (zum Bei­
spiel Hängegleiter. Ultraleichtflugzeuge. 
Sprungfallschirme) und FreibalIonen sowie das Auf­

steigenlassen von 

§5 

L.,jil(lJ.,H.~~e Handlungen 

(1) Das gilt nicht für die Durchführung 
von Pflegemaßnahmen zur Erhaltung des von 
Seiten der höheren Naturschutzbehörde oder von ihr Be­
auftragten. 

Das Betretungsverbot auch nicht für das Personal der 
Naturschutzverwaltung und des Geologischen Dienstes 
sowie für ihre beiAusübllng ihrer Dienstauf­
gaben. 

Das Betretungsverbot gilt ferner nicht für \vissenscha1i:­
lichc Untersuchungen, für LehrveranstaLtllngen sowie für 
wissenschaftliche Exkursionen und öffentliche Führun­
gen unter fachlicher Leitung. soweit diese in Absprache 
mit dem Dienst beziehungsweise mit der 
höheren Naturschutzbehörde erfolgen. 

(2) Für die forstwirtschaßliche Bodennutzung die 
Verbote des § 4 nicht, wenn sie in der bisherigen Art und 
im Umfang erfolgt und die 
Grundsätze und Ziele des Natufschutzgesetzes sowie den 
Schutzzweck berücksichtigt. Voraussetzung ist insbeson­
dere, dass 

1. Tothölzer. Höhlenbäume und Horstbällme bis zu ihrem 
natürlichen Verfall erhalten werden. es sei denn, dass 
dies aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht nicht 
m()gllcil oder eine Erhöhung des Risikos durch Insek­
tenkalamitäten zu erwarten ist; 

2. die Zusammensetzung der Baumarten überwiegend aus 
standortheimischen Arten der potentiell natürlichen 
ve,gel:atl.on entsprechend den Standoftverhältnissen ge­
fördert wird. 

Für die Ausübung der Jagd 
nicht, wenn sie ordnungsgemäß 
weiter, dass 

die Verbote des § 4 
Voraussetzung ist 

1. keine Treib- und Drückjagd durchgeführt wird; 

2. keine Futterstellen. keine Wild äcker sowie keine Kirr­
angelegt werden: 

3. keine Hocbsitze errichtet werden: ausgenommen vom 
Verbot ist das Aufstellen von leichten, transportablen 
Ansitzeinrichtungen in Abstimmung mit der höheren 
Naturschutzbehörde. 
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§6 

Schut:::- und Pflegemaßnahmen 

Schutz- und Pflegemaßnahmen werden unter besonderer 
Berücksichtigung der sich aus den Anforderungen der Vo­
gelschutzrichtlinie ergebenden Erhaltungs- und Entwick­
lungsziele in einem Ptlege- und Entwicklungsplan festge­
legt. Im übrigen können Schutz- und Pflegernaßnahmen 
auch durch Einzelanordnung der höheren Naturschutz­
behörde im Einvernehmen mit dem Geologischen Dienst 
festgelegt werden. § 4 dieser Verordnung ist insoweit 
nicht anzuwenden. 

§7 

Befreillngen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann das Regie­
lUngspräsidium Stuttgart Befreiung erteilen. 

Soweit Erhaltungsziele des vorliegenden Vogelschutz­
gebietes betroffen sind, kann im Einzelfall auch eine Ver­
träglichkeitsprüfung beziehungsweise Ausnahme nach 
§ 38 NatSchG erforderlich werden. 

§8 

OrdlZlmgswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 80 Abs.l Nr.2 Nat­
SchG handelt. wer vorsätzlich oder fahrlässig im Natur­
schutzgebiet eine der nach § 4 dieser Verordnung verbote­
nen Handlungen vornimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 40Abs. 2 Nr. 7 LJagdG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Naturschutz­
gebiet entgegen § 4 und § 5 Abs. 3 dieser Verordnung die 
Jagd ausübt. 

§9 

lnkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Ausle­
gungsfrist in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verord­
nung des Landratsamtes Waiblingen zum Schutze von 
Landschaftsteilen im Kreis Waiblingen vom 4. November 
1968, zuletzt geändert. durch Verordnung des Landrats­
amts Rems-MUlT-Kreis vom 15. März 2007 zur Änderung 
der Verordnung des Landratsamts Waiblingen zum 
Schutze von Landschaftsteilen im Kreis Waiblingen vom 
4. November 1968 in der Fassung vom 11. März 1981, für 
den Geltungsbereich dieser Verordnung außer Kraft. 

STUTTGART, den 7. Mai 2008 SCHMALZL 

Verkündungshimveis: 

Nach § 76 des Naturschutzgesetzes (NatSchG) in der 
Fassung vom 13. Dezember 2005 (GBI. S.745) ist eine 
Verletzung der in § 74 NatSchG genannten Veti'ahrens­
und Fonnvorschriften nur beachtlich, wenn sie innerhalb 
eines Jahres nach Verkündung der Verordnung schriftlich 
beim Regierungspräsidiul11 Stuttgart geltend gemacht 
wird; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist darzulegen. 


